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betreffend die schriftliche Anfrage der Abgo 
Dro Stix, Dr. Ofner, Nro 496/J-NR/1980 vom 
1980 04 17, "öPT - lulassungsbedingungen für 
Fernschreiber und andere Geräte" 

Ihre Anfrage erlaube ich mir, wie folgt zu beantworten: 

Die Fernmeldebehörden und die Post- und Telegraphenverwaltung haben 
nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen gegenseitige Stö­
rungen beim Betrieb von Fernmeldeanlagen zu verhindern und ein ein­
wandfreies Funktionieren jener Fernmeldeeinrichtungen sicherzu­
stellen, die zur Anschaltung an Leitungen oder an öffentliche Fern­
meldenetze der Post- und Telegraphenverwaltung zugelassen werden. 
In Erfüllung dieser Aufgabenstellung hat die Post- und Telegraphen­
verwaltung technische Mindestanforderungen an Fernmeldeeinrich­
tungen in Form von lulassungsbedingungen festzulegeno 
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Internationai und vor aliem innerhalb Europas wird in diesem Be­
reich eine Harmonisierung angestrebt. Die Zulassungsbedingungen in 
vielen Staaten, darunter auch in österreich! entsprechen bereits 
weitgehend internationalen Normen. Sofern gewisse Unterschiede 
zwischen einze1nen nationalen Zulassungsbedingungen bestehen, haben 
diese ihre Ursache in den jeweiligen unterschiedlichen technischen 

Gegebenheiten der betreffenden nationalen Fernmeldeverwaltung. 

Die Beschaffenheit von Zulassungsbed~ngungen werden aus der Sicht 

des Produzenten und des Handels - hi.er vor allem des Importhandels 
- möglicherweise anders beurteilt. Dabei muß man sich jedoch vor 
Augen halten, daß die auferlegten technischen Bedingungen in einem 
untrennbaren Zusammenhang mit der eingangs dargestellten Aufgaben­

ste1lung der Fernmeldebehörden und der Post- und Telegraphenver· 
waltung stehen. 

~ine permanente Prüfung der Zulassungsbedingungen und ihre ständige 
Anpassung an Marktangebot und technische Entwicklung ist Voraus­

setzung für einen störungsfreien und funktionierenden Fernmeldever­
kehr. Dies ist aber kein abstrakt-wissenschaftliches Problem, das 
universitärer Unterstützung bedarf, sondern es handelt sich um eine 
der Post- und Telegraphenverwaltung vorgegebene Aufgabe, deren Be­

wältigung kundenorientiert, praxisbezogen und rechtskonform zu 
erfolgen hat. 

Wien, 1980 06 16 
Der Bundesminister 
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